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Struktur der Thüringer Aufbaubank (TAB)

Ich frage die Landesregierung:

1. Findet innerhalb der Thüringer Aufbaubank eine organisatorische 
Trennung zwischen Aufgaben nach § 1 Abs. 1 und Abs. 2 der Sat-
zung der Thüringer Aufbaubank (Bankgeschäfte) und sonstigen Auf-
gaben (Fördermittelbewirtschaftung und Ähnliche) statt (bitte die 
Gründe für die gewählte Organisationsform [Trennung oder keine 
Trennung] darlegen)?

2. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vollzeitäquivalente Ange-
stellte) sowie Beamtinnen und Beamte (Vollzeitäquivalente) waren in 
den Jahren 2017 bis 2020 (Stichtag jeweils 1. Januar) und sind heu-
te bei der Thüringer Aufbaubank beschäftigt (bitte allein die Beschäf-
tigten der Thüringer Aufbaubank einbeziehen, ohne Beschäftigte der 
Tochterunternehmen Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförde-
rung des Freistaats Thüringen mbH und Beteiligungsmanagement 
Thüringen GmbH)?

3. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vollzeitäquivalente Ange-
stellte) sowie Beamtinnen und Beamte (Vollzeitäquivalente) waren in 
den Jahren 2017 bis 2020 (Stichtag jeweils 1. Januar) und sind in der 
Thüringer Aufbaubank heute mit Bankgeschäften im Sinne von § 1 
Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung der Thüringer Aufbaubank befasst?

4. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vollzeitäquivalente An-
gestellte) sowie Beamtinnen und Beamte (Vollzeitäquivalente) sind 
mit anderen Aufgaben (Fördermittelbewirtschaftung und Ähnlichen) 
befasst?

5. Welche Personalkosten sind in den Jahren 2017 bis 2020 in den in 
den Fragen 3 und 4 genannten beiden Aufgabenfeldern jeweils ent-
standen (bitte Aufschlüsselung mit Hilfe eines Stellenplans)?

6. Welche Tarifverträge finden derzeit für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Anwendung und wie erfolgt die Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten? 

7. Unterscheidet sich die Entlohnung beziehungsweise Besoldung der 
Beschäftigten im Bereich Bankgeschäfte von den Beschäftigten, die 
sonstige Aufgaben (Fördermittelbewirtschaftung und Ähnliche) wahr-
nehmen (bitte angeben, warum hierbei differenziert oder nicht diffe-
renziert wird)?
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8. Welche Kosten zur Aufrechterhaltung von Bankgeschäften, wie bei-
spielsweise Lizenzen et cetera, sind der Thüringer Aufbaubank in 
den Jahren 2017 bis 2020 entstanden und welche Kosten werden 
für das Jahr 2021 erwartet?

9. Welche besondere IT- und Sicherheitsausstattung muss die Thürin-
ger Aufbaubank derzeit vorhalten, um den Anforderungen der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder anderer Aufsichts-
behörden in Bezug auf das Bankenwesen zu genügen und welche 
jährlichen Kosten sind dadurch in den Jahren 2017 bis 2020 entstan-
den und werden für das Jahr 2021 erwartet?

10. Wie oft fand in den Jahren 2017 bis heute eine Prüfung der Thüringer 
Aufbaubank durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht oder andere Institutionen im Bereich Bankenwesen, beispiels-
weise nach dem Kreditwesengesetz, mit welchen Ergebnissen statt 
und wann werden die nächsten Prüfungen erwartet?

11. Welche Kriterien gelten bei der Thüringer Aufbaubank in Bezug auf 
die Fördermittelbewirtschaftung?

12.  Welche Unterschiede gibt es in Bezug auf die Fördermittelbewirt-
schaftung zur Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des 
Freistaats Thüringen mbH?

13. Wie schätzt die Landesregierung die Rechtslage zur Umsatzsteu-
erpflicht bei der Thüringer Aufbaubank und der Gesellschaft für Ar-
beits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH in Be-
zug auf die Fördermittelbewirtschaftung ein?

Müller


	Struktur der Thüringer Aufbaubank (TAB)
	Ich frage die Landesregierung:


